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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.06.1986

Norm

AngG §27 Z2 E2

Rechtssatz

Nur erhebliche und andauernde Qualitätsunterschreitungen erfüllen den Tatbestand des § 27 Z 2 AngG. Eine

einmalige Fehlleistung wird nur ausnahmsweise als Entlassungsgrund in Betracht kommen, wenn sie derart

schwerwiegend ist und einen derartigen Mangel an Kenntnissen und Fähigkeiten o9enbart, daß daraus der zwingende

Schluß auf die völlige Unbrauchbarkeit des Dienstnehmers gezogen werden muß.
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